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Neubau Gemeindehaus – Siegerprojekt gewählt 

 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. Juni 2024 wurden das 

Pflichtenheft mit Raumprogramm und der Verpflichtungskredit für die Durch-

führung des Studienauftrags nach Präqualifikation genehmigt. Der Jurie-

rungsprozess ist nun abgeschlossen und das Siegerprojekt ist bestimmt. 
 

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 um 19 Uhr informiert der Gemeinderat die Be-

völkerung über sämtliche eingereichten Projekte, das Siegerprojekt im Spezi-

ellen und das weitere Vorgehen.  
 

Gerne laden wir Sie schon heute zu dieser Veranstaltung ein. 

 

 

Jelena Lolic wird neue Leiterin Soziale Dienste 

 

Der Gemeinderat hat Jelena Lolic als neue Leiterin Soziale Dienste angestellt. 

Jelena Lolic tritt die Stelle im Mai 2025 im 20 %-Pensum an und wird ab 1. Juni 

2025 im 40 %-Pensum tätig sein. Wir heissen Frau Lolic im Team herzlich will-

kommen. 

 

 

Rechnungsabschluss 2024 

 

Einwohnergemeinde 

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde weist einen Ertragsüberschuss 

von 929‘904 Franken aus. Das Ergebnis liegt mit einer Abweichung von 

606‘704 Franken über dem budgetierten Plus von 323‘200 Franken. Gemäss 

Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29. November 2023 wird der Ertrags-

überschuss vollumfänglich als Vorfinanzierung für das Projekt «Neubau Ge-

meindehaus» verbucht. Die Vorfinanzierung verfügt nach den ersten beiden 

Einlagen der Jahre 2023 und 2024 über einen Bestand von 2.08 Millionen 

Franken. Mit der guten Selbstfinanzierung von 1‘576‘562 Franken konnten die 

Nettoinvestitionen von 1‘444‘106 Franken vollumfänglich aus eigenen Mitteln 

finanziert werden. Per Jahresende beträgt die Nettoschuld der Einwohner-

gemeinde 19‘558 Franken oder 6.41 Franken pro Einwohner/in. Die Schuld 

konnte um 132‘456 Franken reduziert werden. 



Verantwortlich für das bessere Ergebnis waren verschiedene Faktoren. Auf 

der Steuerseite konnten insbesondere bei den Steuern von juristischen Perso-

nen (plus 226‘758 Franken) und Grundstückgewinnsteuern (plus 169‘513 Fran-

ken) Mehrerträge vermeldet werden. Bei den Aufwandspositionen bewegen 

sich mehrere Positionen unter dem budgetierten Wert. Die grössten davon 

sind: Schulgelder Oberstufe (minus 88‘112 Franken), Besoldungsanteile Lehr-

personen (minus 79‘853 Franken), Spitex (minus 38‘736 Franken), Feuerwehr 

(minus 34‘974 Franken), Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (minus 29‘041 

Franken). 

Mehrkosten gegenüber dem Budget mussten in wenigen Bereichen hinge-

nommen werden. Der grösste Posten betrifft hier die starke Zunahme der 

Pflegefinanzierung, wo die Abweichung zum Budget 225‘225 Franken be-

trägt. Im Bereich der Technischen Dienste musste unter anderem ein nicht 

budgetiertes Fahrzeug (41‘462 Franken) angeschafft werden.  

Spezialfinanzierungen 

Die vier gebührenfinanzierten Gemeindewerke respektive Eigenwirtschafts-

betriebe schliessen im Jahr 2024 im vorgesehenen Rahmen bzw. besser ab. 

Das Wasserwerk schloss mit einem Ertragsüberschuss von 15‘361 Franken 

(Budget: minus 51‘700 Franken). Der Finanzierungsfehlbetrag (Investitionen 

abzüglich Selbstfinanzierung) belief sich auf 387‘766 Franken. Das Nettover-

mögen des Wasserwerks beträgt per Jahresende 1,384 Millionen Franken.  

Die Abwasserbeseitigung schloss mit einem Ertragsüberschuss von 5‘237 Fran-

ken (Budget: 57‘200 Franken). Der Finanzierungsüberschuss belief sich auf 

197‘780 Franken. Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung beträgt per 

Jahresende 1.446 Millionen Franken.  

Die Abfallwirtschaft weist einen Aufwandüberschuss von 16‘656 Franken aus 

(Budget: Aufwandüberschuss 14‘600 Franken). Der Finanzierungsfehlbetrag 

belief sich auf 14‘903 Franken. Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft be-

trägt per Jahresende 70‘687 Franken.  

Beim Elektrizitätswerk (Netz) resultierte ein Ertragsüberschuss von 111‘322 

Franken. Die Nettoschuld beträgt per Jahresende 1.233 Millionen Franken. 

Beim Elektrizitätswerk (Energie) besteht nach einem Aufwandüberschuss von 

139‘452 Franken ein Nettovermögen per Jahresende von 918‘723 Franken. 

Konsolidiert betrachtet, besteht eine Nettoschuld von 314‘303 Franken. 

Ortsbürgergemeinde 

Die Ortsbürgergemeinde (inklusive der Forst- respektive Waldwirtschaft) 

schloss mit einem Ertragsüberschuss von 32‘077 Franken. Der Gewinnanteil 

der Forstwirtschaft Niederwil am positiven Rechnungsergebnis des Forstbe-

triebs Reusstal beträgt 31‘879 Franken. Das Eigenkapital (Bilanzüberschuss) 

erhöht sich auf 2.231 Millionen Franken. Durch den Kauf der Liegenschaft 

Schulweg 1 wurde aus dem Kontokorrentguthaben bei der Einwohnerge-

meinde eine Schuld und beträgt 330‘045 Franken. 



Verbrennen von Gartenabfällen 

 

Das Verbrennen von Abfällen im Freien ist verboten. Wer seinen Abfall im 

Freien verbrennt, schadet seinen Mitmenschen, sich selber und der Umwelt. 

Privates Verbrennen von Abfällen führt bei gewissen toxischen Substanzen zu 

1'000 Mal höheren Emissionen als das Verbrennen der Abfälle in einer Keh-

richtverbrennungsanlage. Die einzige Ausnahme vom generellen Verbot der 

privaten Abfallverbrennung betrifft geringe Mengen natürlicher Wald-, Feld- 

und Gartenabfälle. Das Verbrennen ist nur erlaubt, wenn 

- sich das Feuer ausserhalb von Wohngebieten befindet, 

- die Wald-, Feld- und Gartenabfälle trocken sind, 

- beim Verbrennen nur wenig Rauch entsteht und 

- das Feuer nicht zu übermässigen Emissionen führt. 
 

Als natürliche Feld- und Gartenabfälle gelten natürliche Rückstände, die bei 

der Pflege von Gärten, Parkanlagen, Wäldern, Feldern und Wiesen anfallen. 

Zum Anzünden dürfen nur lufthygienisch problemlose Hilfsmittel wie etwa tro-

ckenes Gras, Laub oder wenig Zeitungspapier verwendet werden. Das Ab-

brennen von Böschungen, Feldrainen und Weiden ist zum Schutz von wildle-

benden Säugetieren und Vögeln verboten. Zuwiderhandlungen können di-

rekt der Regional- oder Kantonspolizei gemeldet werden. 
 

Der Gemeinderat dankt Ihnen für das Einhalten dieser Vorschriften.  

 

 

Veranstaltungskalender April 

 

Wann Was  Wer  Wo 

Di. 

01. 

Senioren Mittagstisch Pro Senectute Rest. Lohren,  

Fischbach-Göslikon 

Mi. 

02. 

Osterbasteln Tagesstruktur Niederwil Tagesstruktur Niederwil 

Do. 

10. 

Spiel- und Jassnachmittag Seniorenteam Pavillon 

Mo -

Do 

14.-17. 

Frühlingsferienprogramm in 

der Kinderlaube für Kinder 

von 3 – 7 Jahren 

Kinderlaube Kinderlaube Nesseln-

bach 

Di. 

15. 

Wanderung Teufenthal - 

Schöftland 

Seniorenwandergruppe Niederwil 

Do. 

24. 

Seniorentreff Seniorenrat Pavillon 

Sa. 

26. 

Besichtigung: Brennerei 

Humbel 

Frauengemeinschaft Brennerei Humbel, 

Bremgartenstrasse 12, 

Stetten 

So. 

27. 

Mit Wort und Musik in die 

neue Woche 

Kath. Kirchgemeinde Kirche St. Martin,  

Niederwil 



 


